
214 B. Gesetzliche Bestimmungen

§ 370

Wer kraft Gesetzes unterhaltsberechtigt ist, hat einen Anspruch auf 
Entschädigung, soweit infolge der Untersuchungshaft oder des Freiheits
entzuges des Unterhaltsverpflichteten kein Unterhalt gezahlt worden ist. 
Insoweit entfällt der Entschädigungsanspruch des Unterhaltsverpflichteten.

§ 371

(1) Hat der Rat der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde dem 
Unterhaltsberechtigten während der Inhaftierung des Unterhaltsverpflich
teten eine Unterstützung gewährt, steht dem Unterhaltsverpflichteten in
soweit keine Entschädigung zu.

(2) Ein Entschädigungsanspruch gemäß § 370 kann von dem Unter
haltsberechtigten dem Staat gegenüber nicht geltend gemacht werden, in
soweit er während der Inhaftierung des Unterhaltsverpflichteten vom Rat 
der Stadt, des Stadtbezirkes oder der Gemeinde eine Unterstützung erhal
ten hat.
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